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(Stand: April 2019) 

In Kooperation mit:  
 
 

 
 

Förderrichtlinien 

1) Ziel der Förderung 
Der Ankauf von Fahrrad Lasten- und Kindertransportanhängern wird gefördert, um den Lastentransport mit 
dem Fahrrad zu forcieren. Durch den Umstieg vom Auto auf das Fahrrad wird die Umwelt entlastet, werden 
Kosten gespart und die Gesundheit gefördert.  
 
2) Art, Höhe und Gegenstand der Förderung 
Die Förderung für den Ankauf von Fahrradanhängern wird als nicht rückzahlbarer Kostenbeitrag gewährt. 
Die Höhe der Förderung beträgt pauschal € 50,-- pro Anhänger (maximal 33% des Kaufpreises) für Fahrrad 
Lasten- oder Kindertransportanhänger. Der Anhänger muß bei einem Händler in Obertrum, Seeham, 
Mattsee, Köstendorf, Berndorf, Schleedorf, Seekirchen, Henndorf, Neumarkt, Straßwalchen, Eugendorf 
gekauft werden. Gebrauchte Anhänger werden nicht gefördert. Das Rechnungsdatum muß aus dem Jahr 
2019 sein. 
 
Die Gemeinden Seekirchen und Eugendorf geben über die Förderung des Seenlandes hinaus noch einen 
Zuschuß: 
Ansprechpartner Seekirchen, Frau Karin Schernthaner 06212/2308-23 
Ansprechpartner Eugendorf, Herr Mario Kneissl 06225/8909-24 
 
3) Förderungswerber/in 
Die Förderung gilt nur für Einwohner der Gemeinden des Regionalverbandes Salzburger Seenland 
(Obertrum, Seeham, Mattsee, Köstendorf, Berndorf, Schleedorf, Seekirchen, Henndorf, Neumarkt, 
Straßwalchen, Eugendorf). Voraussetzung ist ein Hauptwohnsitz in einer der Gemeinden der Region. Pro 
Förderwerber/in wird ein Anhänger gefördert. Der Förderwerber verpflichtet sich den Anhänger 
mindestens zwei Jahre lang nicht weiterzuverkaufen. Stichprobenartige Kontrollen dieser Voraussetzung 
behalten wir uns vor. 
 
4) Verfahren 
Das Ansuchen um die Förderung ist mit einem Antragsformular, das unter www.rvss.at heruntergeladen 
werden kann einzureichen, beizulegen ist die Originalrechnung des Anhängers. Der Förderbetrag wird nach 
Vorlage und Prüfung der Unterlagen auf das vom Förderwerber/in angegebene Konto ausbezahlt. Die 
Originalrechnung wird per Post retourniert, eine Kopie bleibt beim Regionalverband. 
 
5) Wirksamkeit 
Die Förderaktion startet im April 2019 und endet im Oktober 2019. Sie ist mit 50 Förderfällen begrenzt. Im 
Zweifelsfall bitten wir den Förderwerber/in vor dem Kauf beim Regionalverband bezüglich Verfügbarkeit 
der Mittel nachzufragen. 
 
6) Anmerkung 
Die Förderung ist eine freiwillige Leistung des Regionalverbandes Salzburger Seenland mit seinen 
Mitgliedsgemeinden. Es besteht weder ein vertraglicher noch ein sonstiger Rechtsanspruch auf die 
Gewährung. 
 
Info Regionalverband Salzburger Seenland 06217/20240-42 (Hr. Pausch) oder energie@rvss.at 
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Ansuchen 

 
 
 

Angaben zum Förderungswerber/in: 
 
Titel, Vor- und Nachname   Anschrift (Straße/ Gasse/ Platz, Hausnummer, PLZ, Ort) 
 

 

 

Telefonnummer     E-Mail       

 

  

  

 

IBAN      BIC 

 

______________________________  ______________________________ 

 

 

Anhänger gekauft bei:  

 

Originalrechnung bitte beilegen (wird per Post retourniert)  

 

 

 

Verpflichtungserklärung Seenland Fahrradanhänger Förderung 2019: 

Der Förderwerber/in akzeptiert die Förderungsrichtlinien des Regionalverbandes Salzburger Seenland und 

verpflichtet sich zur Einhaltung dieser. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich um eine Förderung des 

Regionalverbandes Salzburger Seenland in Kooperation mit dem Land Salzburg handelt. Einer 

stichprobenartigen Überprüfung der Förderrichtlinien stimmt der Förderwerber/in ausdrücklich zu. Bei 

Nichteinhaltung der Richtlinien behält sich der Regionalverband eine Rückforderung des Förderbetrages 

vor. 

 

 

_______________      __________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift 
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Einwilligung Datenschutz 
 

Datenverarbeiter: 
Regionalverband Salzburger Seenland, Seeweg 1, 5164 Seeham, Tel. 06217/20240; office@rvss.at  
 
Verarbeitungsrahmen: 
Es werden die von Ihnen im Ansuchen bekanntgegebenen personenbezogenen  Daten verarbeitet. 
Die personenbezogenen Daten werden so lange gespeichert, als dies für die Abwicklung des zugrunde 
liegenden Vertragsverhältnisses erforderlich ist, längstens jedoch bis zu 7 Jahre nach Beendigung des 
Vertragsverhältnisses. Die personenbezogenen Daten werden zum Zweck der Seenland Fahrradanhänger 
Förderaktion 2019 verarbeitet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Ihre erteilte Einwilligung, siehe 
unten. Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist für Ihr Förderansuchen erforderlich. Ohne 
Bereitstellung kann Ihr Ansuchen nicht bearbeitet werden.   
 
Weitergabe: 
Die Daten werden an den Projektpartner/Fördergeber das Land Salzburg, Postfach 527, 5010 Salzburg 
weitergegeben. 
 

 
  Durch Ankreuzen dieses Feldes stimmen Sie der Verarbeitung der im Ansuchen 

bekanntgegebenen Daten zu Zwecken der Seenland Fahrradanhänger Förderaktion 2019 
bis auf Widerruf zu. Eine Weitergabe der Daten an den Projektpartner/Fördergeber Land 
Salzburg ist zulässig. Es besteht keine Verpflichtung zur Erteilung der Zustimmung. Sie 
haben das Recht  die Einwilligung jederzeit durch schriftliche Mitteilung zu widerrufen, 
ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung berührt wird. Zudem haben Sie das Recht auf Auskunft, Berichtigung und 
Löschung Ihrer personenbezogenen Daten, das Recht auf Einschränkung der 
Datenverarbeitung, das Recht auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung, das Recht auf 
Datenübertragbarkeit und das Recht zur Beschwerde bei der Österreichischen 
Datenschutzbehörde (Österreichische Datenschutzbehörde, Hohenstaufenstraße 3, 1010 
Wien, Telefon: 01/53115-202525, E-Mail: dsb@dsb.gv.at).  

 

 

 

_______________      __________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift  


